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Entwwef

Der Reichsprotektor

Prág, den

Juai 1943

in Böhmen urd Mähren

- Hauptabteilung I -

An die

Präsidialchefs wie üblich.

Betrifft: Wiederholungssprachprüfung.

- 1 Anlage -

Mit dem anliegenden, den autonomen obereten Sentzaibehögcei

abschriftlich zugegangenen Erlass vom l8. 12. l942. - Z.P.2ll2 -

17/l2 - 42 - PS - 1 - habe ich die autonomen Bediensteten noch-

mals eindringlich auf die Bedeutung hingewiesen, die der beschleu-

nigten Erlernung der deutschen Sprache zukommt, und gleichzeitig

zum Ausdruck gebracht, dass die grösstenteils deutsch amtierenden

Verwaltungen nicht auf die Dauer Kräfte werden verwenden können,

die am deutschen Geschäftsverkehr nicht voll teilzunehmen vermö-

gen.

Wie ich auf Grund der täglichen Erfahrungen in Umgang mit

tschechischen Bediensteten sowie angesichts der Ergebnisse der

bisher abgehaltenen Wiederholungssprachprüfungen feststellen muss,

hat auch dieser Erlass nicl
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- 2 -

einsatzaktion zu sondern. Bei der allgemeinen Arbeitseinsatz-

aktion wirken die Behörden selbst und ihre Bediensteten an der

Erfüllung der Kriegsaufgaben von Wirtschaft und Rüstung mit.

Hier aber gibt die Behörde für sie nicht voll verwendbare

Kräfte zur Dienstverpflichtung im ordentlichen Verfahren

durch die Arbeitsämter frei. Gegenüber den sprachlich nicht ge-

nügenden Beamten kann daher auch, wenn dies dig*Umstände und

insbesondere ihr Lebensalter gerechtfertigt erscheinen lassen,

zugleich mit Zurruhesetzung nach der Regvo 42o/42 vorgegangen

werden. Damit entfallen die Begünstigungen die den in norma-

ler Weise dienstverpflichteten Bedienstetn zustehen.

Den in Prage kommenden Beamten ist jeweils zu eröffnen,

'dass sie durch das Nichtbestehen der Wiederholungssprachprü-

fungen ihre Unfähigkeit zur Ausübung des Beamtenberufs bewie-

sen haben und daher im Hinblick auf die Arbeitsmarktlage, die

den Einsatz jeder entbehrlichen Kzgift verlange, den Arbeits -

ämtern zur Verfügung gestellt wexden müssen. Den zur Ruhe ge-

setzten Beamten ist darüber hingus bekannt zu geben, dass sie

befähigterem Nachwuchs Platz räohen müssen und die Behörde sich

genötigt sehe, auf ihre Diengte zu verzichten.

Bis zum l..l943 bitterich mir zur Unterrichtung des Herrn

Staatssekretärs mitzuteilgn, in wie vielen Fällen, getrennt

nach Dienstklassen, nach-diesem Rundschreiben verfahren ist.
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St.S.I C - 5 a/43.

Prag, den l. Juli 1943.

1.) Vermerk:

Der von dem Herrn Staatssekretär unter dem 16.6.d.

Js. - Zeichen St.S. I C - 5/43 geforderte Runderlaß

ist in Bearbeitung.

8.

2.) Wv. am 10.7.1943 bei dem Unterzeichner.

Miedeeoocgedegt m10.7.43

Wiedernorgelegt am10.g.43
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2.) Durchschrift an

Eper

a) -Oberst-Gruppenführer Daluege,

1 6. VI. 1943

b) W-Standartenführer Dr.Weinmann,

c) -Obersturmbannführer Jacobi und

d) Herrn Dr.Dennler

-

-

zur Kenntnis.
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